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737. Nutzungsplanung Altikon (Revision) 
Am 28. November 1994 hat die Gemeindeversammlung Altikon die 
kommunale Nutzungsplanung revidiert. Dagegen wurden keine Re-
kurse erhoben. Mit Schreiben vom 2. Februar 1995 ersuchte der Ge-
meinderat Altikon um die Genehmigung der Vorlage. 

Die Revision umfasst die Anpassung der kommunalen Nutzungs-
planung an das am 1. September 1991 geänderte Planungs- und Bau-
gesetz (PBG). Die im Zusammenhang mit der Ortsplanungsrevision 
vorgenommene Waldfeststellung hat ergeben, dass im Bereich der 
Bauzonen kein Wald liegt. Der Bericht nach Art. 26 der Raumpla-
nungsverordnung liegt vor. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 
PBG). 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Die von der Gemeindeversammlung Altikon am 28. November 
1994 beschlossenen Änderungen der kommunalen Nutzungsplanung 
werden genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Altikon, 8479 Altikon (unter 
Beilage eines mit Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars der 
Revisionsvorlage), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Baure-
kurskommissionen sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 

Rogpviner 
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